
von Wein bei der Eucharistiefeier (Messwein)*
(für unsere Erzdiözese abgedruckt im Amtsblatt 1976, S. 259-262). Da in­
zwischen das weltiiche Recht die Reinheit des Weines strikt normiert und die 
Beimischung von Fremdstoffen weitestgehend verbietet, ist die besagte 
kirchliche Verordnung hinfäilig und wird hiermit aufgehoben. Einer Approba­
tion einzelner Messweinlieferanten bedarf es daher künftig nicht mehr. Die 
Priester haben weiterhin gewissenhaft dafür Sorge zu tragen, dass bei der 
Feier der Eucharistie ein Wein verwendet wird, der mindestens den Anforde­
rungen eines Quaiitätsweines (nach deutschem Weinrecht) genügt und so

München, den 5. September 2014

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freisinc

Der Wandel in der Bestattungskuitur und die pastoralen Strukturveränderun­
gen haben auch Konsequenzen für die katholische Begräbnisfeier. Für die 
unterschiedlichen pastoralen Situationen sind verschiedene Anpassungs­
möglichkeiten in den liturgischen Ordnungen vorgesehen. Um jedoch die 
notwendige Einheit innerhalb der Diözese zu sichern, sind von allen folgende 
Leitlinien zu beachten:
1. Die katholische Begräbnisliturgie folgt dem liturgischen Buch „Die 

kirchliche Begräbnisfeier“ aus dem Jahr 2009^ oder dem im Jahr 2012 
erschienenen Manuale „Die kirchliche Begräbnisteiers.

2. Die Gesänge innerhalb der Liturgie (Static, Messfeier, Verabschiedung, 
Beisetzung) müssen iiturgiegemäß sein. Es ist darauf zu achten, dass 
alle musikalischen Elemente innerhalb der Liturgie der Würde des 
Gottesdienstes entsprechen. Andere musikalische Beiträge haben

ihren Platz.
:in wesentliches Charakteristikum katholischer Begräbnisliturgie ist die 
Jegräbnismesse. Deshalb ist für jeden Verstorbenen/jede Verstorbene

Die kirchliche Begräbnisfeier in den Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Zweite 
authentische Ausgabe auf der Grundlage der Editio typica von 1969, Freiburg - Basel - Wien 
2009 (ISBN 978-3-451-32205-1; ISBN 978-3-7917-2163-7).
Die kirchliche Begräbnisfeier. Manuale, hrsg. im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, der 
Österreichischen Bischofskonferenz und der Schweizer Bischofskonferenz sowie des Bischofs 
von Bozen-Brixen und des Bischofs von Lüttich, Trier 2012 (ISBN 978-3-937796-12-3).
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zumindest eine hl. Messe zu applizieren, auch wenn eine ausdrückliche 
Begräbnismesse nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Be- 

jglich ist oder gewünscht wird.

4. Wird bei einem katholischen Begräbnis gewünscht, dass der Sarg mit 
dem Leichnam des Verstorbenen bei der Begräbnismesse vor dem 
Altar aufgesteiit wnrd, so ist diesem Wunsch stattzugeben, sofern dies 
von den örtlichen Gegebenheiten her möglich ist.

5. Eine kirchliche Feier der Verabschiedung in privaten Feierräumen der 
Bestattungsinstitute ist nur möglich, wenn der Raum durch ein Kreuz 
und gegebenenfalls die Osterkerze zumindest für die Dauer der Feier 
eine dezidiert christliche Prägung erhält. Die Verwendung zumindest 
von Weihw'asser muss in dem Raum grundsätzlich möglich und erlaubt 
sein.3

München, den 2. November 2013

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut­
schen Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung am 26. Juni 2014 folgen­
de Beschlüsse gefasst, die ich hiermit für die Erzdiözese München und 
Freising in Kraft setze.

1. Streichung der Anlage 7a zu den AVR

2. Entfristung der Anlage 20 zu den AVR
3. Einführung einer neuen Anlage 25 ÄVR

Vgl. so auch: „Der Herr vollende an Dir, was er ln der Taufe begonnen hat.“ Katholische 
Bestattungskuitur angesichts neuer Herausforderungen (Die deutschen Bischöfe 97), Bonn 
2011,20 (Nr. 13).


